
1/3 
 

 
Marktgemeinde Dürrwangen      

 

 

Friedhofsgebührensatzung (FGS) 
des Marktes Dürrwangen 

 
Aufgrund von Art. 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) und Art. 20 des Kostengesetzes 
(KG) erlässt Markt Dürrwangen folgende Satzung: 

 
§ 1 Gebührenpflicht und Gebührenarten 

(1) Die Gemeinde erhebt für die Inanspruchnahme ihrer Bestattungseinrichtungen sowie für 
damit in Zusammenhang stehende Amtshandlungen Gebühren. 

(2) Als Friedhofsgebühren werden erhoben: 
a) Grabnutzungsgebühren (§ 4) 
b) Bestattungsgebühren (§ 5) 
c) Sonstige Gebühren (§ 6) 

§ 2 Gebührenpflichtige 

(1) Gebührenpflichtig ist, 
a) wer zur Tragung der Bestattungskosten gesetzlich verpflichtet ist, 
b) wer den Antrag auf Benutzung der Bestattungseinrichtung gestellt hat, 
c) wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte erwirbt, 
d) wer den Auftrag zu einer Leistung erteilt hat. 

(2) Mehrere Gebührenpflichtige sind Gesamtschuldner. 
(3) Bei Verlängerung des Grabnutzungsrechtes sind die Grabnutzungsgebühren von der 

nutzungsberechtigten Person zu tragen. 
(4) Die Gebührenpflichtigen haben dem Markt Dürrwangen, die für die Gebührenerhebung 

maßgeblichen Tatsachen oder Veränderungen unverzüglich mitzuteilen. 

 
§ 3 Entstehen und Fälligkeit 

(1) Die Grabnutzungsgebühr entsteht mit der Zuteilung oder der Verlängerung des 
Nutzungsrechts eines Grabs, und zwar 
a) bei der erstmaligen Zuteilung des Nutzungsrechts für die Dauer der Ruhefrist nach § 28 

Friedhofsbenutzungssatzung (FS), 
b) bei der Verlängerung des Nutzungsrechts nach Ablauf der Ruhefrist für den Zeitraum der 

Verlängerung, 
c) bei Bestattung einer Leiche oder Beisetzung einer Urne in einem Grab, für das die 

Nutzungszeit noch nicht abgelaufen ist, für die Zeit vom Ablauf des bisherigen 
Nutzungsrechts bis zum Ablauf der neuen Ruhefrist. Die Berechnung erfolgt monatsgenau 
und beginnt jeweils mit dem 1. des folgenden Monats. 
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(2) Die Bestattungsgebühren (§ 5) entstehen mit der Inanspruchnahme der gebührenpflichtigen 
Leistung. 

(3) Die sonstigen Gebühren (§ 6) entstehen mit der Erbringung der Leistung durch die 
Friedhofsverwaltung. 

(4) Die Gebühr wird einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids fällig. 

 
§ 4 Grabnutzungsgebühr 

 
(1) Die Grabnutzungsgebühr ist als Gesamtbetrag entsprechend der Dauer der Ruhefrist bzw. 

Nutzungszeit zu entrichten und beträgt pro Jahr für 
a) eine Einzelgrabstätte 38,00 € 
b) eine Doppelgrabstätte ohne Tieferbettung 76,00 € 

                                                      mit Tieferbettung 142,00 € 
c) eine Urnenerdgrabstätte 50,00 € 
d) eine Priestergrabstätte 255,00 € 
e) eine anonyme Urnenerdgrabstätte 11,00 € 
f) eine Urnenerdbestattung in einer Baumgrabstätte 2-fach 35,00 € 

                                                                                                       3-fach 49,00 € 
 

(2) Eine Verlängerung des Grabnutzungsrechtes für 5 Jahre ist möglich. Hierfür wird ein 
Jahresbetrag in Höhe der jeweiligen Grabnutzungsgebühr nach Abs. 1 erhoben. Bei einer 
Verlängerung der Ruhefrist wegen einer weiteren Belegung der Grabstätte gilt § 3 Abs. 1 c). 

(3) Erlischt ein Nutzungsrecht vorzeitig, so erfolgt keine Rückerstattung der Nutzungsgebühren. 
 

§ 5 Bestattungsgebühren 

 

(1) Die Gebühr für die Benutzung des Leichenhauses inkl. Benutzung der 
Aussegnungshalle, des Aufbahrungsraumes und der Kühleinheit beträgt 
pro angefangenen Kalendertag – ausgenommen Samstage, Sonn- und 
Feiertage –  

171,00 € 

(2) Die Gebühr für das Ausheben und Verfüllen des Grabens beträgt  

a) bei Erdgrabstätten 600,00 € 

b) bei Urnengrabstätten 250,00 € 

Der Erschwerniszuschlag bei Eis, Stein oder vergleichbaren Hindernissen 
beträgt je angefangene Stunde 20,00 € 

(3) Die Gebühr für die Beschriftung und Abwicklung der Grabplatten bei 
Baumgrabstätten beträgt je 

nach tats. Anfall zzgl. 
Verwaltungsaufwand 
i.H.v. 50,00 € 

(4) Die Gebühr für das Tieferbetten beträgt 310,00 € 

(5) Die Gebühr beträgt bei  

a) der Ausgrabung einer Leiche 3.000,00 € 

b) der Umbettung einer Leiche in einen neuen Sarg 1.500,00 € 

c) der Ausgrabung von Gebeinen 1.000,00 € 

d) der Umbettung von Urnen und Ascheresten 500,00 € 
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§ 6 Sonstige Gebühren 

(1) Die Gebühr für Kontrollaufgaben im Friedhofsbereich, bspw. Kontrolle der Standsicherheit 
von Grabmählern, wird mittels separater Kostenrechnung nach tatsächlichem Anfall 
festgelegt. 

(2) Für die Umschreibung des Grabnutzungsrechts nach § 13 FS und die Verlängerung eines 
Nutzungsrechts nach § 14 FS wird eine Gebühr von 20 € erhoben. 

(3) Für die Erlaubnis, ein Grabmal oder eine sonstige bauliche Anlage errichten oder verändern 
zu dürfen, wird eine Gebühr von 50 € erhoben. 

(4) Für die Erlaubnis, ein Grabmal oder eine sonstige bauliche Anlage vor Ablauf der Ruhefrist 
entfernen zu dürfen, wird eine Gebühr von 50 € erhoben. 

(5) Für die Erlaubnis zur Umbettung wird eine Gebühr in Höhe von 100 € erhoben. 

 
§ 7 Einzelfall 

Sind für Leistungen, die im Einzelfall notwendig sind, Gebühren in dieser Satzung nicht aufgeführt, 
beispielsweise für die Gewährung von Ausnahmen oder Befreiungen, so werden diese unter 
Berücksichtigung von Umfang und Wert der Leistung in entsprechender Anwendung 
vergleichbarer Gebührentatbestände und Gebührensätze durch Einzelvereinbarung festgesetzt. 

 
§ 8 Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der 

Bestattungseinrichtungen des Marktes Dürrwangen vom 01.01.1980 in der Fassung von 2018 
außer Kraft. 

 
 
 
 

 
Dürrwangen, den 10.12.2025 
 
 
Jürgen Konsolke 
Erster Bürgermeister 

-Siegel- 


